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Von:

An:

CC:

Datum:

"Bauch Rüdiger" <RBauch@schubra.de>

"Ulrich Georg Dr. Keßler" <DrKessler@gmx.net>

"Ramm Karen" <KRamm@schubra.de>

17.02.201621:17:36

Sehr geehrter Herr Dr. Keßler,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Zu 1.: Ich hatte Prof. Dr. Knall angeschrieben, dieser hatte mit mitgeteilt,

nichts zur Masse zu schulden (sinngemäß).

Beweisunterlagen für einen Darlehensanspruch kenne ich nicht.

Insoweit kann ich weder eine Forderung geltend machen noch

die Aufrechnung geltend machen.

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger Bauch

Rechtsa nwa It

Fachanwalt für Insolvenzrecht

Schultze & Braun

Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH

Inselstraße 29

04103 Leipzig
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Seit über 35 Jahren werden Rechtsanwälte von Schultze & Braun als Insolvenz- und Zwangsverwalter bestellt. Mit rund 35 Insolvenzverwaltern betreut
Schultze & Braun bundesweit jährlich Hunderte von Insolvenzverfahren. Mehr Infos unter www.schubra.de.

Von: "Ulrich Georg Dr. Keßler" [mailto:DrKessler@gmx.net]
Gesendet: Dienstag, 9. Februar 2016 14:38
An: Bauch Rüdiger <RBauch@schubra.de>
Ce: Ramm Karen <KRamm@schubra.de>
Betreff: Gläubigerliste

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Bauch,

ich habe die Gläubigerliste geprüft, hierzu folgende Anmerkungen:

1. § 38-15; Grenke-Leasing: Ich denke das hat Prof. Dr. Knoll bereits gezahlt. Formal hat er dann zwar
Rückgriffsansprüche; diesen steht jedoch ein an ihn gewährtes Darlehen in Höhe von 30 TC entgegen.

2. § 38-16: Eine Schlussrechnung Franke, noch dazu über einen Honorarbetrag, kenne ich nicht. Franke
hatte bereits nach sechs Monaten das Mandat niedergelegt.

3. § 38-19: Das Darlehen wird von den Biogasgesellschaften getilgt. Derzeit sind wohl nur noch 25-30 TC
offen.

4. § 38-22: hierzu gilt Ziffer 1).

5. § 38-25: Die Forderung wurde in voller Höhe von Frau Kowski gezahlt.

6. § 38-26: Sofern es sich hierbei um die Gerichtskosten aus dem Rechtsstreit Dr. Weidner handelt besteht
die Forderung nicht. Das LG Leipzig hat die Klage im Berufungsverfahren kostenpflichtig abgewiesen.
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7. § 38-27: hierzu gilt Ziffer 6).

8. § 38-34: Die Bürgschaften über 200 T€ wurden von mir gekündigt und von Kristiansen anschließend
übernommen.

9. § 38-36: Mit Priske hatte ich nichts zu tun. Ich weiß nicht woher die Forderung kommen sollte. Ich
denke das hängt mit § 38-38 zusammen, dürfte sich also erledigt haben.

10. § 38-42: Forderung besteht nicht, da VU des AG Leipzig vom LG Leipzig aufgehoben wurde.

11. § 38-43-47: Forderungen bestehen nicht, da es sich um Darlehensrückzahlungen von Nguyen handelt.
Insgesamt hatte ich etwa 1.3 Mio € Darlehen ausgereicht.

12. § 38-47: Restforderung besteht laut VorsRiOLG Dr Kaiser nicht. Forderung war im Vergleich enthalten.

13. § 38-56: Proezssvertretung durch RAVennemann war aufgrund eines Kompensationsgeschäfts
unentgeltlich. Ich habe daher auch nie eine Rechnung erhalten, wüsste nicht einmal wofür das Honorar
entstanden ist. Sofern es sich um den Prozess gegen Dr. Weidner handelt, hat sich RA Vennemann beim
Kläger schadlos gehalten.

14. § 38-57: Forderung besteht nicht, da Verrechnung mit an RA Knoll ausgereichten Darlehen.

15. § 38-69: Forderung von Frau Kowski besteht nicht, da sie den Betrag aus dem Veräußerungsgewinn für
das Grundstück Zöbigker Straße, das mir gehörte, gezahlt hat.

16. § 38-70: Forderung besteht, da meine Schwester Charlotte aufgrund einer Forderungsabtretung von
mir Schadensersatzansprüche wegen Amtshaftung gegen den Freistaat geltend gemacht hat. Damit
kam ich in die Zeugenposition. Die Verfahrenskosten sollte ich tragen, als Klägerin wurde meine
Schwester dennoch damit belastet.

17. § 38-71: Forderung besteht nicht, da das LG Leipzig im Berufungsverfahren das VU aufgehoben und die
Berufung von Dr. Weidner als unzulässig verworfen hatte.

Für weitere Fragen stehe ich zur Verfügung.

mfG

Dr. Keßler

Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH
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